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An  
Thomas Wagner 
Landeshaus 
Düsterbrooker Weg 70 
24105 Kiel 
 
 
 
 
 
 
 
Versorgung stärken durch Sicherung qualitativ guter Ausbildung und 
Finanzierung in der Logopädie 
 
 
Ihr Anschreiben vom 27. März 2018 
  
 
Sehr geehrter Herr Wagner, 
 
 
herzlichen Dank für die Anfrage um Stellungnahme zum Thema „Ausbildung in den 
Gesundheitsberufen schulgeldfrei gestalten“.  
 
Der BDSL befürwortet die Entwicklung zur Schulgeldfreiheit in den 
Gesundheitsfachberufen der Therapie mit allem Nachdruck. Schon 2016 und 2017 
versandten wir an die Bundesländer diesbezügliche Anfragen und veröffentlichten 
die Ergebnisse in unserer Verbandszeitung der „Therapie Lernen“. Auch Schleswig 
Holstein antwortete derzeit darauf. Die Artikel befinden sich im Anhang. 
 
Die Argumente bezüglich des demografischen Wandels und der Notwendigkeit einer 
verstärkten Ausbildung in diesem Segment sind Ihnen sicher hinlänglich bekannt. 
Aus unserem Verband kann ich Ihnen über Rückmeldungen der Schulen von 
Entwicklungen aus den letzten Jahren berichten, dass die Nachfrage nach dem 
eigentlich sehr beliebten Beruf der Logopädin sehr weit zurückgegangen ist. Die 
Folge ist, dass Wartelisten in den Schulen weitestgehend abgebaut wurden und an 
einigen Schulen die vorgehaltenen Ausbildungsplätze nicht mehr besetzt werden 
können (z.B. Osnabrück, Bielefeld, Bremen, Oldenburg, Stuttgart). An speziellen 
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Standorten kam es zu Schließungen (z.B. Bad Neustadt, Kassel, Rheine, Hamburg). 
Schulen, die eine Kooperation mit einer Hochschule eingegangen sind, und natürlich 
vollfinanzierte Schulen an Universitätskliniken oder anderen Kooperationen waren 
davon geringer betroffen. 
 
Die Hauptgründe für den Rückgang liegen u.E. a) an den hohen Ausbildungskosten 
und b) an der darauffolgenden immer geringer gewordenen Vergütung. Zu a) und b) 
kann ich das Beispiel aus Bremen anführen: Mit einer hohen Schulgeldbelastung von 
ca. 600,00 € monatlich konnten wir 2016 sechs Bewerberinnen in die Ausbildung 
aufnehmen. Im darauffolgenden Jahr – 2017 - erhielten wir eine höhere Finanzierung 
aus dem Ausbildungsfonds der Krankenkassen in Kooperation mit der Gesundheit 
Nord in Bremen, so dass wir nur noch ein Schulgeld von 200,00 € monatlich erheben 
mussten. Die Klasse Logopädie startete 2017 mit 23 Teilnehmenden. (Weitere 
Beispiele wären die geschlossenen Schulen in Hamburg und Kassel, die unter einem 
Krankenhausträger mit Vollfinanzierungsmöglichkeit neu und erfolgreich eröffneten – 
2016/17).  
 
Wir vermerken in Bremen im Rahmen unserer informellen Evaluationen der 
Absolventen in Arbeit in den letzten Jahren z.B. zu b) dass die Rate derjenigen, die 
den Beruf wechseln, erheblich ansteigt. Die Gründe dafür werden nicht mit einer 
Unzufriedenheit im Beruf erklärt, sondern mit dem einerseits real hohen geforderten 
Kompetenzniveau in der Therapie und andererseits mit einer deutlich zu geringen 
Vergütung dafür. 
 
Dass sich unsere Profession an der Hochschule etabliert, fördert sicherlich neben der 
Qualität und der möglichen Forschungstätigkeit die Attraktivität des Berufes. Doch 
weder ein Schulgeld noch Studiengebühren sind geeignet  - und im Vergleich zu 
anderen Gesundheitsfachberufen sehr ungerecht – um die Versorgungslage in der 
logopädischen Therapie zu gewährleisten. 
 
Es sei hier auch angemerkt, dass der BDSL es nicht für sinnvoll erachtet, 
Studierenden eine Ausbildungsvergütung zu zahlen. Auch die praktische 
Therapieausbildung findet in der Logopädie in erster Linie im Rahmen der 
Schulausbildung statt, angeleitet durch Lehrlogopädinnen in den entsprechenden 
schulangeschlossenen Ausbildungsambulanzen oder Kliniken. Für externe 
blockwochenweise stattfindende Vertiefungspraktika wird auch in anderen 
fachschulisch ausgerichteten Berufen keine Ausbildungsvergütung entrichtet (z.B. 
Erzieherinnenausbildung).  
 
Da sich auch andere Bundesländer und das BMG zur Zeit mit der Frage des Abbaus 
des Schulgeldes in den Gesundheitsfachberufen der Therapie beschäftigen und sich 
unterschiedliche Finanzierungsmodelle in der Diskussion befinden, sammelt der 
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BDSL aktuell Kalkulationsvorlagen aus verschiedenen Bundesländern. Zu gegebener 
Zeit sind wir gerne bereit diese Informationen weiterzuleiten.  
 
 
 
Bremen, 18.4.2018 
Vera Wanetschka     
(Erste Vorsitzende BDSL) 

 
 

 

Anlage 
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Reform der 
therapeutischen 
Gesundheitsfachberufe 
– hier Logopädie
Einrichtung einer  
Bund-Länder-Arbeitsgruppe

Vera Wanetschka 
Bremen
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Schlüsselwörter

Novellierung der Berufsgesetze, 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe, 
Einbindung akademischer Aus-
bildung in die neuen Berufsge-
setze, DQR-Einstufung

Zusammenfassung

Die Gesundheitsministerkon-
ferenz (GMK) 2018 beschloss 
die Einrichtung einer „Bund-
Länder-Arbeitsgruppe“. Diese 
soll die längst überfällige Novel-
lierung der Berufsgesetze durch 
den Bund anstoßen. Dieser 
Bericht versucht, den Diskussi-
onsstand in der GMK und in den 
Ländern zum Thema Berufsent-
wicklung in der Logopädie zu 
erfassen. Wir erhielten Rück-
meldungen auf unsere Fragen 
aus 12 Bundesländern und vom 
aktuellen Vorsitz der GMK.

Nach dem letzten Beschluss 
des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG) in 2016, die 
Modellklausel um 4 Jahre bis 
2021 zu verlängern, nahm der 
BDSL in diesem Jahr wiederum 
Kontakt auf zu den Bundeslän-
dern, deren für die Ausbildung 
Logopädie zuständigen Minis-
terien und insbesondere zur 
diesjährigen Vorsitzenden der 
Gesundheitsministerkonferenz 
der Länder (GMK), Frau Prof. 
Dr. Quante-Brandt, Senatorin für 
Wissenschaft, Gesundheit und 
Verbraucherschutz des Landes 
Bremen. Ziel der Anfragen war 
zu erkunden, wie in den Ländern 
die Diskussionen zu den Haupt-
anliegen der Berufsentwicklung 
in der Logopädie (und damit 
auch anderen Gesundheitsfach-
berufen) geführt werden.

Wir listeten in unseren An-
schreiben die Themen der Dis-
kussionslage im BDSL zur Be-
rufsentwicklung mit folgenden 
Überschriften auf:

•	 Grundsätzliche Einschät-
zung der Erforderlichkeit des 
Aufbaus hochschulischer 
Qualifikation in der Logo-
pädie

•	 Die Gleichstellung zwi-
schen fachschulisch und 
hochschulisch ausgebilde-
ten AbsolventInnen in der 
therapeutischen Arbeit auf 
DQR-Stufe 6

•	 Die Anpassung des Ge-
setzes über den Beruf der 
Logopäden

•	 Die Freiheit von Ausbil-
dungs- bzw. Studiengebüh-
ren

•	 Die Regelung der Qualifika-
tion der Lehrenden für die 
wissenschaftliche fundierte 
und therapiebezogene 
Lehre.

Jedem Schreiben lag in der 
Anlage unser diesbezügliches 
BDSL-Positionspapier (2017) bei 
(zu finden unter www.bdsl-ev.de).

Dann eröffneten wir u.a. diese 
Fragen an die Länderministerien 
und baten um Beantwortung:

1.	 Welche Stellung nehmen Sie 
in dem anstehenden Bear-
beitungsprozess zur Modell-
klausel in den Gesundheits-
fachberufen der Therapie 
und zur Erneuerung unseres 
Berufsgesetzes im Gesund-
heitsausschuss des Bundes-
rates ein?

2.	 Werden Sie das Thema im 
Rahmen einer nächsten 
Sitzung des Gesundheits-
ausschusses im Bundesrat 
– insbesondere was die Fi-
nanzierung der Ausbildung 
angeht – auf die Tagesord-
nung stellen?

3.	 Werden Sie sich bei mögli-
chen Koalitionsverhandlun-
gen für die Aufnahme dieses 
Themas in den Koalitionsver-
trag einsetzen?

Hier nun die Zusammenfas-
sung der Antworten. Begonnen 
wird mit der Antwort von Frau Se-
natorin Prof. Dr. Quante-Brandt 
(Vorsitzende der GMK) und er-
gänzt werden die Aussagen im 
zweiten Teil mit speziellen Aus-
sagen aus 12 Bundesländern 
und einigen Länderparteifraktio-
nen. 

Frau Senatorin Quante-
Brandt teilte uns als Vorsitzen-
de der GMK 2017 Folgendes 
mit: Vor dem Hintergrund der 
Gewährleistung einer flächen-
deckenden und patienteno-
rientierten gesundheitlichen 
Versorgung hat die 90. GMK 
(2017) in Bremen u.a. beschlos-
sen, noch in diesem Jahr eine 
„Bund-Länder-Arbeitsgruppe“ 
einzurichten, um bis „Ende 2019 
einen Aktionsplan für eine be-
darfsgerechte Ausbildung in den 
Gesundheitsfachberufen sowie 
eine Neustrukturierung der Auf-
gaben- und Kompetenzprofile zu 
erstellen.“

Der Aktionsplan zur Novellie-
rung der Gesundheitsfachberufe 
soll insbesondere folgende The-
menblöcke berücksichtigen:

 ❖Revision der Berufsgesetze
 ❖Ausbildungsstrukturen und 
Finanzierung
 ❖Bedarfs- und kompetenzori-
entierte Aufgabenprofile
 ❖Transparenz und Durchlässig-
keit der Ausbildungen

Im Bericht des BMG (2016) 
wurden die Evaluierungen der 
Modellstudiengänge zusam-
mengefasst. Es gab die Über-
einstimmung, dass es dauerhaft 
wünschenswert und machbar 
sei, primärqualifizierende Studi-
engänge für die beteiligten Be-
rufsgruppen einzurichten. Dafür 
seien berufsrechtliche Rege-
lungen und hochschulrechtliche 
Vorgaben von Nöten.
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Gleichwohl blieben offene Fra-
gen, deren Beantwortung nach 
Auffassung der GMK vom BMG 
extern in Auftrag gegeben werden 
müssten. 

Dies beträfe insbesondere „die 
Kostenfolgen bundesweiter Teil- 
oder Vollakademisierungen sowie 
die Frage nach dem Verbleib im 
Beruf und der beruflichen Zufrie-
denheit akademisch qualifizierter 
Berufsangehöriger.“

Die GMK empfiehlt dem BMG 
die Beantwortung dieser Fragen 
durch eine externe Evaluation 
einzuholen, die neben den Daten 
aus den Hochschulen zur Klärung 
beitragen soll.

Aus dem BDSL haben wir die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
mit der im Herbst geplanten Ein-
richtung der Bund-Länder-Grup-
pe bei Bedarf unterstrichen. 

Neben dem Verweis auf die-
se grundlegende Beschlusslage 
antworteten die Länder und eini-
ge Fraktionen der Landtage zu 
folgenden Themen nochmals de-
taillierter:

Berufsgesetz

In den Rückmeldungen von 11 
Bundesländern (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13) wurde ausdrück-
lich auf die Einschätzung hinge-
wiesen, dass die Berufsgesetze 
(und damit auch das Logopäden-
gesetz von 1980) veraltet und 
dringend Novellierungen erforder-
lich seien. Mehrere Bundeslän-
der weisen darauf hin, dass dies 
aus der GMK schon mehrmals 
bei der Bundesregierung ange-
mahnt worden sei. Das bayrische 
Staatsministerium erläutert dazu 
vergleichbar zu mehreren ande-
ren Kommentaren, dass die alten 
Berufsverordnungen „nicht mehr 
zeitgemäße, dem Stand der For-
schung und der Berufsentwick-
lung entsprechende Lerninhalte 
auf(weisen). Die Rahmenbedin-
gungen in der Ausbildung müs-

sen an die geänderten Bedarfe 
angepasst (…) werden.“ Im Ant-
wortschreiben von Frau Quante-
Brandt (Vorsitz GMK) wird dazu 
ergänzend geschrieben, „dass es 
dringend zu einer Anpassung von 
berufsgesetzlichen Regelungen 
und hochschulrechtlichen Vorga-
ben kommen muss“.

Fachschule/Hochschule

In zehn Schreiben aus den 
Ländern (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 13) erhielten wir die Antwort, 
dass sie der Modellklausel zur 
Erprobung einer akademischen 
Erstausbildung aufgeschlossen 
gegenüberstünden, da sie der 
Weiterentwicklung des Berufsbil-
des diene. Einige Länderministe-
rien wiesen ausdrücklich darauf 
hin, dass sie sich dafür einset-
zen, dass die Akademisierung in 
einem neuen Berufsgesetz Ein-
gang findet (2, 5, 6, 8). Es wird 
zudem angemerkt, dass dies ein 
Bundesgesetz regeln müsse. 
Sechs der Antworten zeigten in 
ihren Erläuterungen mal sanfter 
(„akademische Regelausbildung 
neben der traditionell schulischen 
Ausbildung“ 5, 8) und mal ein-
deutiger (3, 4, 10, 12) auf, dass 
eine Vollakademisierung kritisch 
betrachtet und eine Teilakademi-
sierung, entsprechend der Emp-
fehlung des Wissenschaftsrates 
(2012), vorgezogen würde. Aus 
dem bayrischen Staatsminis-
terium kam dazu folgende Er-
läuterung: Die „Regelungen zur 
Weiterentwicklung der Gesund-
heitsberufe stellen eine Reaktion 
auf die Entwicklungen im Be-
reich der nichtärzlichen Heilbe-
rufe dar.“ Es wird hier weiterhin 
beschrieben, „immer abstrakter 
und komplexer werdende Anfor-
derungen in der Gesundheits-
versorgung“ stärkten die Forde-
rung nach einer akademischen 
Ausbildung. Es würden immer 
mehr Fachkräfte benötigt, die in 

der Lage seien, wissenschaft-
lich fundierte Entscheidungen zu 
treffen. Forschung und Entwick-
lung müsse vorangetrieben und 
damit die „Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Ausbildungen im 
europäischen Vergleich (…)“ 
gestärkt werden. Aus Hessen 
kam die Einschätzung, „dass zu-
kunftsorientierte Konzepte dazu 
beitragen können, neue Formen 
von multiprofessionellen und in-
terdisziplinären Teams mit mehr 
Versorgungsverantwortung zu 
etablieren (…)“. 

Deutscher	Qualifikations-
rahmen	(DQR)

Auf die Frage nach der Einstu-
fung im DQR haben nur 3 Länder 
geantwortet (3, 4 und 10). Aus 
der vorjährigen Umfrage ist be-
kannt, dass sich z.B. Bremen und 
Nordrhein-Westfalen durchaus 
ebenfalls für eine Neueinstufung 
einsetzen möchten. Aus Bayern 
kommt hierzu die Einschätzung, 
dass das derzeitige Niveau 4 für 
die Fachschulen nicht gerecht-
fertigt sei und „ausschließlich 
unter Berücksichtigung der Aus-
bildungsdauer bzw. des Ausbil-
dungsortes“ eingestellt worden 
sei. Bayern fordert das Niveau 
5 des DQR für die Gesundheits-
fachberufe in der Therapie nach 
Fachschulausbildung. Das Land 
Brandenburg betrachtet dies ähn-
lich und berichtet, dass in diesem 
Jahr „eine kompetenzorientierte 
Überprüfung der Einstufung er-
folgen“ solle. In die Koalitions-
verhandlungen des Saarlandes 
wurde folgende Vereinbarung 
aufgenommen: „Gleichzeitig set-
zen wir uns im Bund dafür ein, 
dass im europäischen Vergleich 
die Gleichwertigkeit der Eingrup-
pierung der Gesundheitsfach-
berufe nach dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen (EQR) 
durch eine Höhergruppierung 
hergestellt wird.“ Diese letzte 
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Aussage bleibt für die Einstufung 
in den DQR gleichwohl noch et-
was unklar.

Der BDSL setzt sich - im Ver-
bund mit VAST - in diesem Jahr 
dafür ein, dass die immer wieder 
auftauchende Vokabel „Gleich-
wertigkeit“ bei den Verhandlun-
gen um die Neueinstufungen in 
den DQR in diesem Jahr ernst 
genommen wird. Wir setzen uns 
für den Fachschulbereich für die 
Einstufung in das Niveau 6 ein. 
Die Begründung liegt zentral in 
der Unteilbarkeit verantwortlicher 
Arbeit am Patienten. Wir gehen 
davon aus, dass Novellierungen 
der Berufsgesetze (wie z.B. kom-
petenzorientierte Curricula) die-
sem Anspruch Genüge tun.

Die	Fraktionen	in	den	Land-
tagen	

Die kleine rückmeldende 
Gruppe aus den Landtagsfraktio-
nen (14, 15, 16, 17) unterstreicht 
ihre positive Einstellung zum Aka-
demisierungsprozess. Am deut-
lichsten wird dies ausgedrückt 
vom Südschleswigschen Wäh-
lerverband: „Aus unserer Sicht 
bietet eine einheitliche, primär-
qualifizierende akademische Aus-
bildung eindeutige Vorteile für die 
Qualität der Versorgung und nicht 
zuletzt auch für die Sicherheit und 
Vergleichbarkeit für die Arbeit der 
von Ihnen vertretenen Logopä-
dinnen. Einer Überarbeitung des 
entsprechenden Berufsgesetzes 
(…) stehen wir daher uneinge-
schränkt positiv gegenüber.“ Die 
Fraktionen der Landtage weisen 
darauf hin, dass die Bearbeitung 
dieses Weges im Bundesge-
sundheitsministerium geschehen 
muss. 

Zu den Themen der Finanzie-
rung der Ausbildung und der Qua-
lifikation der Lehrenden erhielten 
wir kaum Antworten, jedoch den 
Hinweis aus dem Antwortschrei-
ben der GMK-Vorsitzenden Frau 

Prof. Dr. Quante-Brandt, dass die 
Beantwortung diesbezüglicher 
Fragen Thema in der „Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe“ sein wird.

Zusammenfassung	und	
Fazit	

Aus den Ländern und ihrem 
Spitzengremium im Gesundheits-
bereich – der GMK – erhielten wir 
eindeutige Aussagen zur Bereit-
schaft, sich dafür einzusetzen, 
neue Berufsgesetze für die Ge-
sundheitsfachberufe in der The-
rapie zu implementieren und dies 
mit der Initiierung einer „Bund-
Länder-Arbeitsgruppe“, die noch 
dieses Jahr gegründet werden 
soll, voranzutreiben. Positive Si-
gnale werden zur Einschätzung 
der Vorteile für eine akademische 
Ausbildung gesetzt. Es wird for-
muliert, dass beim derzeitigen 
Stand der Diskussion die Aka-
demisierung in die neu zu erar-
beitenden Berufsgesetze einge-
schrieben werden möge und dass 
es damit neben der schulischen 
Ausbildung zu einem akademi-
schen Regelangebot kommen 
solle. Dafür müssten berufsge-
setzliche Regelungen und hoch-
schulrechtliche Vorgaben har-
monisiert werden. Aus mehreren 
Ländern wurde zudem die Bereit-
schaft formuliert, sich im Rahmen 
der anstehenden Beratungen für 
eine höhere Niveaueinstufung 
der schulischen Ausbildungen 
im DQR bei den neu anstehen-
den Verhandlungen einzusetzen. 
Die Themen „Finanzierung der 
Ausbildung“ und „Lehrqualifikati-
on“ sollen in die Beratungen der 
„Bund-Länder-Arbeitsgruppe“ 
aufgenommen werden.

Für die letztendliche Bearbei-
tung der Vorlage zur Abstimmung 
neuer Berufsgesetze – und damit 
auch die Möglichkeit des akade-
mischen Regelstudiums –bleibt 
das Bundesgesundheitsministeri-
um zuständig.

Die diesjährigen Rückmeldun-
gen auf die Anfragen des BDSL 
vermitteln uns den Eindruck, die 
Themen „Novellierung der Be-
rufsgesetze“ und „Einbindung 
des Akademisierungsprozesses“ 
werden in den politischen Gremi-
en auf Länderebene bearbeitet. 
Wir setzen auf die Ergebnisse der 
Einrichtung der „Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe“ große Hoffnung und 
werden uns um diesbezügliche 
Informationen weiterhin intensiv 
bemühen. 

Antwortschreiben
1 GMK-Vorsitzende Prof .Dr. Senatorin 

Quante-Brandt, Bremen, 18.8.2017 
2 Land Baden Württemberg, 27.6.2017; 

14 Fraktion der FDP, 24.5.2017
3 Freistaat Bayern, 20.6.2017
4 Land Brandenburg, 3.7.2017
5 Land Bremen, 23.5.2017
6 Land Hessen, 30.5.2017
7 Land Niedersachsen, 17.7.2017; 15 

Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, 
19.6.2017

8 Land Nordrhein Westfalen, 11.5.2017
9 Land Rheinland Pfalz, 29.5.2017; 

16 Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, 
24.7.2017

10 Land Saarland, 8. Und 31. 5. 2017
11 Land Sachsen-Anhalt, 29.6.2017
12 Land Schleswig Holstein, 17.5.2017; 

17 Südschleswigscher Wählerverband, 
6.6.2017 

13 Freistaat Thüringen, 26.6.2017

Vera	Wanetschka	leitet die 
Schule für Logopädie Bre-
men in Kooperation mit der 
Hochschule Bremen. Ihre 
Unterrichtsschwerpunkte finden 
sich in den Bereichen Stimm-
störungen, Clinical Reasoning, 
Therapeut*innenverhalten. Sie 
absolvierte das Bachelorstudium 
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Versorgung stärken mit 
der Sicherung qualitativ 
guter Ausbildung 

– Bundesländer antworten auf 
Fragen des Bundesverbandes 

deutscher Schulen für 
Logopädie

Vera Wanetschka, Bremen
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Schlüsselwörter

Ausbildungsplatzbelegung, 
Einstufung in den DQR, Schul-
geldfreiheit und Bundesländer-
unterstützung, demografischer 
Wandel, Attraktivität des Berufes

Zusammenfassung

In den Antworten von 9 
Bundesländern auf einen 
Brief des BDSL zum Thema 
Bewerber*innenzahlen in der 
Logopädie, DQR-Einstufung und 
Schulgeldfreiheit wurde deut-
lich, dass in der Mehrzahl der 
Bundesländer ein leichter bis 
deutlicher Rückgang der Beset-
zung der Ausbildungsplätze zu 
verzeichnen ist, dass sich meh-
rere Bundesländer für eine Hö-
herstufung der Berufsausbildung 
im DQR einsetzen möchten und 
dass das Thema Schulgeldfrei-
heit in den Bundesländern sehr 
unterschiedlich gehandhabt 
wird.

Ausgangssituation

Die Schulen im Gesund-
heitswesen der Therapie (z.B. 
Ergotherapie, Physiotherapie, 
Logopädie) finden sich nicht im 
bundesdeutschen dualen Schul-
system der Berufsausbildung 
wieder, sondern sind Schulen 
der besonderen Ordnung im 
Gesundheitsbereich für die der 
Bund die Gesetzeskompetenz 
nach Art. 74 Abs. 1 Ziff. 19 GG 
ausübt. Die administrativ aus-
führende Behörde wird durch 
die Länder bestimmt. Die Ge-
setze sind jedoch veraltet und 
genügen nicht mehr modernen 
kompetenzorientierten Ausbil-
dungsabläufen. Die Anforderun-
gen an Lehrende und ihre Ver-
gütung zeigen sich immer noch 
ungeklärt und unbefriedigend. 
Bestrebungen um eine Akade-

misierung sollen die Qualität in 
Forschung und Lehre, Ausbil-
dung und Ausübung nachhaltig 
verbessern helfen. Der aktuelle 
Bericht des Bundesgesund-
heitsministeriums zur Evaluation 
der Gesundheitsberufe in der 
Therapie (BMG, 2016) hebt die 
aus den Einzelevaluationen der 
Bundesländer herausgearbei-
teten Vorteile des Hochschul-
studiums einerseits hervor und 
legt andererseits Wert auf die 
Betrachtung der Gleichwertig-
keit mit der beruflichen Ausbil-
dung. Doch im Deutschen Qua-
lifikationsrahmen (DQR, 2013) 
wurde die Berufsausbildung auf 
die Stufe 4 gestellt, weil die er-
forderlichen Kompetenzen der 
Therapeut*innen in der Debatte 
vernachlässigt wurden. Wider-
sprüche, die einer berechtigten 
Gleichbewertung entgegenste-
hen. 

Dabei gilt es zu beachten, 
dass therapeutische Diagno-
sestellung, Therapieplanung, 
-gestaltung und -evaluation 
in die Verantwortung einer re-
flektierenden Therapeu*tin zu 
geben sind. Sie handelt nach 
wissenschaftlichen Kriterien mit 
einer Anforderungsstruktur im 
Therapiekontext, die durch kom-
plexe, immer wieder neuartige 
und unklare Problemstellungen 
(DQR, Stufe 6) gekennzeichnet 
ist. Mit diesem Kompetenzziel 
wird auch eine Lernende in einer 
an aktuelle Erfordernisse aufge-
stellten Fachschule praxisnah 
ausgebildet (vgl. Wanetschka, 
2009). So beschriebene the-
rapeutische Verantwortlichkeit 
ist nicht teilbar auf verschiede-
ne Therapeut*innen mit unter-
schiedlichen qualitativen Kom-
petenzen in der Therapie. Der 
BDSL fordert dementsprechend 
in seinem aktuellen Positionspa-
pier zum Berufsgesetz und zur 
Akademisierung für die Logo-

pädie die Einstufung sowohl der 
Absolventen aus den Fachschu-
len als auch derer aus den Ba-
chelorstudiengängen auf DQR 6 
und gleichermaßen gleiche Ein-
gangsvoraussetzungen (BDSL, 
2017, in Vorbereitung).

Um eine Ausbildung an ei-
ner dreijährigen Fachschule 
zu durchlaufen, muss eine Ler-
nende in Deutschland in den 
Gesundheitsfachberufen der 
Therapie durchschnittlich etwa 
20.000,00 € aufwenden (dies 
betrifft über 80 % der Schulen). 
Dazu kommen die Aufwendun-
gen für Wohnung und Verpfle-
gung. Ausbildungsabbrüche aus 
Geldmangel sind nicht selten. 
Nicht wenige Absolvent*innen 
der Schulen mit Schulgeld 
starten in ihr Berufsleben mit 
Schulden. Dies wird von vielen 
Betroffenen als sehr belastend 
und ungerecht erlebt, insbeson-
dere bei der Betrachtung, dass 
Berufsausbildung und Studium 
in der Bundesrepublik eigentlich 
kostenfrei angeboten werden. 

Nachdem der Hochschulpakt 
in den letzten Jahren erfolgreich 
Studienplätze hervorbrachte und 
die Lehrstelleninitiativen viele 
(vergütete) Lehrstellen generier-
ten, brechen die Bewerberzah-
len in den o.g. Schulen ein und 
es werden erste Ausbildungs-
plätze nicht mehr besetzt. Dies 
verstärkt sich noch dadurch, 
dass auf Absolventen in diesen 
Berufen die Aussicht auf eine 
bescheidene Vergütung in einer 
sehr verantwortlichen Tätigkeit 
nach der Ausbildung wartet. Da 
die meisten Studiengänge in den 
Gesundheitsberufen der The-
rapie nicht primärqualifizierend 
sondern additiv oder dual aus-
gerichtet sind, kann hier nicht mit 
einem Ausgleich aus den auf-
wachsenden Hochschulstudien-
gängen gerechnet werden. Der 
bundesdeutschen Versorgung 



40

November 2016

 bdsl-ev.de  vdes.de  physiotherapievll.de

wird es somit in absehbarer Zeit 
an gesundheitstherapeutischem 
Fachpersonal für die Versorgung 
der Bevölkerung fehlen.

Der BDSL startete am 12. 
Juli 2016 eine Interviewanfrage 
an die Landesministerien und 
Senator*innen für Gesundheit, 
Kultur oder Bildung, um den 
Stand der Diskussion zu die-
sen Themen in Bezug auf die 
Bundesländer aufzugreifen. Es 
antworteten erfreulicherweise 
sehr ausführlich folgende 9 Bun-
desländer: Baden-Württemberg 
(BaWü), Bremen (HB), Nieder-
sachsen (Nds), Nordrhein-West-
falen (NRW), Sachsen-Anhalt 
(SaAn), Sachsen (Sach), Rhein-
land-Pfalz (RP), Saarland (Saar), 
Schleswig-Holstein (S-H).

Übergeordnet versicherten 
uns mehrere Ministerien bzw. 
senatorische Stellen, dass die 
Problematik der Gesundheits-
berufe in der Therapie bezüglich 
der Einstufung in den DQR und 
der Schulgeldfrage nicht neu sei, 
sondern in verschiedenen Gremi-
en schon behandelt wurde (z.B. 
Gesundheitsministerkonferenz 
2015 und 2016). In einige Koaliti-
onsverträge in den Ländern (Bre-
men, Rheinland-Pfalz) wurde der 
Einstieg in die Schulgeldfreiheit 
eingeschrieben. 

Drei Fragen stellte der BDSL 
an die Ministerien bzw. senato-
rischen Ressorts. Die Antworten 
werden hier zusammengefasst. 
Die Frage nach der Novellierung 
des Gesetzes über den Beruf des 
Logopäden (Raps, 2016) wurde 
hier bewusst nicht gestellt. Dafür 
ist der Adressat das Bundesge-
sundheitsministerium. Es wurde 
in den Antwortbriefen aber auch 
dazu schon mitgeteilt, dass die 

Gesundheitsministerkonferenz 
2016 dem Bundesgesundheits-
ministerium die Empfehlung zur 
Novellierung gegeben hat. Zu 
diesem Thema wird es von Seiten 
des BDSL eine gesonderte Initia-
tive geben.

Themenstellung an die Ge- 
sundheits- bzw. Bildungs- 
minister*innen und Senator*-
innen der Länder: 

Versorgung stärken durch 
Sicherung qualitativ guter Aus-
bildung.

Dazu stellten wir drei Fragen:

1. Welche Maßnahmen sind 
in Ihrem Bundesland in 
Planung, um den Rück-
gang von Bewerbungen 
und die teilweise Nicht-
besetzung von Aus-
bildungsplätzen in der 
Logopädie zu stoppen?

2. Welche Aktivitäten sind 
bei Ihnen zu verzeichnen, 
um die Einstufung der 
Ausbildung im Bereich 
Logopädie auf DQR 6 zu 
sichern?

3. Welche Maßnahmen sind 
in Ihrem Bundesland 
vollzogen oder in Pla-
nung, um einen Einstieg 
in eine für die primäre 
Berufsausbildung selbst-
verständliche Schulgeld-
freiheit zu erreichen?

Die Zusammenfassungen 
der Antworten aus den 
Ländern zu Frage 1 (Ausbil-
dungsplätze) 

Baden-Württemberg
Hier gibt es keine Erkenntnis-

se darüber, „dass Ausbildungs-
plätze in der Logopädie im Land 
nicht besetzt werden können“. 
Das Ministerium geht davon aus, 
dass genügend Ausbildungsplät-
ze vorgehalten werden könnten, 
um ein ausreichendes Versor-
gungsangebot zu sichern. 

Bremen
Aus Bremen kommt folgende 

Antwort: „Dass das Problem der 
Besetzung der Ausbildungsplätze 
der Gesundheitsberufe kein spe-
zifisch bremisches Problem ist 
und übergeordnete Faktoren eine 
Rolle spielen (demografischer 
Wandel), wissen wir durch den 
Austausch mit anderen Bundes-
ländern. Eine Ursache ist sicher-
lich der allgemeine Rückgang 
an Schulabgängerinnen für die 
es konkurrierende Ausbildungs-
angebote wie Studienplätze und 
attraktive bezahlte Ausbildungs-
plätze in der beruflichen Bildung 
gibt. Das hohe Schulgeld für die 
Ausbildung in den Therapieberu-
fen kann auf die Entscheidung, 
diesen Beruf erlernen zu wollen, 
einen negativen Einfluss haben.“

Niedersachsen
Aus Niedersachsen erhalten 

wir die Erläuterung, dass Schulen 
für Logopädie nicht den Bestim-
mungen des niedersächsischen 
Schulgesetzes unterliegen und 
daher dafür „keine Schulplanung 
bzw. Kontingentierung“ von Sei-
ten des Kultusministeriums statt-
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findet. Es gäbe keine Hinweise 
darauf, wonach der Bedarf nicht 
gedeckt würde. Dies sei mög-
licherweise damit begründet, 
„dass der Zugang zu diesem 
Therapiefeld mit unterschiedli-
chen Ausbildungen und Studien-
gängen möglich ist.“ Gleichwohl 
kommt aus Niedersachsen der 
Hinweis, dass aufgrund des de-
mografischen Wandels (Rück-
gang von Schülerzahlen) sowie 
der Beobachtung, dass Schulen 
für Logopädie „in nicht geringer 
Zahl“ von Interessent*innen mit 
Hochschulzugangsberechtigung 
frequentiert würden, ein Rück-
gang der Bewerber*innenzahlen 
zu erwarten sei. Der Hintergrund 
dafür wird gesehen in der Konkur-
renzsituation mit anderen attrak-
tiven Ausbildungen oder Studien-
gängen.

Nordrhein-Westfalen
Gemäß den Aussagen aus 

NRW wird nach einem Aufwuchs 
der Schulen seit 1995 um 80 % 
aktuell im Zeitraum 2012 bis 2015 
ein „leichter Rückgang der Schü-
lerinnen und Schüler zwischen 
2012 und 2015“ um 141 Teilneh-
mende bei relativ konstant 17 
Schulen verzeichnet (2012:787; 
2015:639). Ein leichtes Auffan-
gen dieser Situation gelingt durch 
die parallel entstandenen 69 Stu-
dienplätze. Doch auch in NRW 
wird aufgrund der zu betrach-
tenden Gesamtsituation (demo-
grafischer Wandel; Attraktivität 
des Berufes) die Notwendigkeit 
angemerkt, die „Ausbildungs-
hemmnisse“ zu identifizieren und 
abzubauen. Das Ministerium gab 
daher in der kommenden Lan-
desberichtserstattung den Auf-
trag, die Entwicklungen in den 
Gesundheitsberufen - auch in der 
Logopädie – wieder verstärkt im 
Bereich der Beschäftigungs- und 
Ausbildungssituation in den Blick 
zu nehmen.

Sachsen-Anhalt
Das Sozialministerium Sach-

sen-Anhalt antwortet: „Die Zahlen 
der Auszubildenden in der Logo-
pädie sind in der Tat in den letz-
ten fünf Jahren deutlich zurück-
gegangen von 161 im Schuljahr 
2007/2008, über knapp über 100 
im Jahr 2010 auf 58 im Schuljahr 
2015/2016.“ Ob Ausbildungs-
plätze unbesetzt blieben oder 
Bewerber*innenzahlen zurück-
gehen, kann die Ministerin nicht 
aussagen. Versorgungsprobleme 
seien in Sachsen-Anhalt noch 
nicht gemeldet worden.

Sachsen
In Sachsens 7 Berufsfach-

schulen in freier Trägerschaft sei 
kein „nennenswerter Rückgang 
der Schülerzahlen“ in den letzten 
drei Jahren ersichtlich. Laut Sta-
tistik aus der Bundesagentur für 
Arbeit (Stand Juli 2016) hielten 
sich hier Arbeitssuchende und 
Stellenanzeigen in etwa die Waa-
ge. Besondere Maßnahmen zu 
diesem Thema stünden in Sach-
sen nicht zur Debatte.

Rheinland-Pfalz
Aus Rheinland-Pfalz wird ge-

meldet, dass im Jahr 2010 in ver-
schiedenen Gesundheitsfachbe-
rufen – so auch in der Logopädie 
– eine „Fachkräftelücke“ vorlag. 
In 2012 brachte das Land eine 
„Fachkräfte- und Qualifizierungs-
initiative Gesundheitsberufe“ vor-
an. Seit diesem Jahr sei die Aus-
bildungssituation wieder konstant 
und es werde kein Rückgang der 
Ausbildungszahlen mehr ver-
zeichnet.

Saarland
In der einzigen Schule im 

Saarland sind alle 40 Ausbil-
dungsplätze besetzt und es wer-
de kein Mangel an Bewerbungen 
angezeigt. 

Gleichwohl wird im Saarland 
die Problematik des demogra-

fischen Wandels z.B. sowohl in 
Bezug auf geburtenschwache 
Jahrgänge (bei gleichzeitig stei-
gendem Wettbewerb mit anderen 
Branchen) als auch im Anstieg 
der zunehmenden Lebenserwar-
tung der Bevölkerung betrachtet. 
Der eine Aspekt fordere erweiter-
te Anstrengung bei der Werbung 
für den Beruf, der andere Aspekt 
zeige auf, dass mehr Therapeu-
ten ausgebildet werden müssten.

Schleswig-Holstein
Aus Schleswig-Holstein wird 

berichtet, dass die 20 vorhan-
denen Ausbildungsplätze in der 
Logopädie im Land alle besetzt 
würden und es keinen Mangel an 
Bewerbungen gäbe. 

Die Zusammenfassungen 
der Antworten aus den Län-
dern zu Frage 2 (DQR)

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg begrün-
det die Einstufung in DQR Stufe 
4 vor dem Hintergrund einer drei-
jährigen Ausbildung, ungeachtet 
des hohen Ausbildungsniveaus. 
DQR 6 sehe dieses Bundesland 
nur vor dem Hintergrund eines 
Hochschulstudiums, das es ge-
mäß der Empfehlungen des Wis-
senschaftsrates (2012) bestrebt 
sei auszubauen. Im ersten Schritt 
jedoch nicht für Logopädie.

Bremen
Aus Bremen wird geantwortet: 

Die Einstufung der Pflege- und 
Gesundheitsberufe auf DQR 4 
erfolgte 2012 alleine aufgrund 
der dreijährigen Ausbildungs-
dauer. „Eine an den zu erwer-
benden Kompetenzen orien-
tierte Zuordnung erfolgte nicht.“ 
2013 entschied die 86. Gesund-
heitsministerkonferenz auf der 
Grundlage kompetenzorientier-
ter Ausbildungsordnungen, „alle 
Zuordnungen erneut zu beraten 
und gemeinsam zu entscheiden.“ 
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Dieser Schritt sei für die Jahre 
2016/17 vorgesehen und die Se-
natorin werde sich „dafür einset-
zen, dass dies wie geplant umge-
setzt wird.“

Niedersachsen
Niedersachsen beschreibt, 

dass „offenkundig (...) mehr for-
male Überlegungen eine zentrale 
Rolle gespielt“ haben bei der Ein-
stufung in den DQR. Die Verant-
wortlichen möchten sich bei der 
anstehenden Evaluation dafür 
einsetzen, dass sich „stärker an 
Kriterien orientiert (würde), die 
die beruflichen Qualifikationen 
berücksichtigen, und dadurch 
eine sachgerechte Zuordnung 
erfolgt.“ 

Nordrhein-Westfalen
Aus NRW kommt eine ähnli-

che Anbindung wie aus Bremen. 
Hier wird vermerkt: „Bereits 2013, 
als diese DQR-Zuordnung um-
gesetzt werden sollte, habe ich 
dieses Verfahren als eindeutige 
Abwertung der Pflege- und Ge-
sundheitsberufe bewertet. Diese 
Einstufung in DQR 4 ist unange-
messen und verkennt den hohen 
Standard der Fachkraftausbil-
dung in den Pflege- und Gesund-
heitsberufen.“ Es wird empfohlen, 
dass der Bundesgesetzgeber bei 
der nächstjährigen Evaluation der 
DQR-Systematik eine angemes-
sene Einstufung der Pflege- und 
Gesundheitsberufe vornimmt.

Auch aus NRW kommt eben-
so der Hinweis wie aus BaWü, 
dass die Hochschulstudiengänge 
auf DQR 6 ausbilden und dass 
diese in NRW gefördert werden. 
Gleichwohl möchte die Minister-
in darauf hinweisen, dass trotz 
Zunahme hochschulischer Qua-
lifikationen in den Pflege- und 
Gesundheitsberufen die berufs-
fachschulische Ausbildung nicht 
ersetzt werden solle. Sie erachte 
diesen deutschen Weg der Ver-

sorgungssicherung als erfolgrei-
cher als die Situation in anderen 
europäischen Ländern, in denen 
Assistenzkräfte oder ungelernte 
Mitarbeitende neben den Hoch-
schulabsolventen agieren.

Sachsen-Anhalt
Nach dem Hinweis auf die 

Entstehung der Entscheidung 
der Einstufung der Ausbildung in 
der Logopädie (wie vieler ande-
rer Gesundheitsfachberufe) auf 
DQR 4 auf der Gesundheitsmi-
nisterkonferenz 2013 stellt das 
Ministerium dar, dass das Thema 
aktuell nicht auf der Tagesord-
nung stehe.

Sachsen
Sachsen weist darauf hin, 

dass die Gesundheitsminister-
konferenzen (GMK) der Länder 
2015 und 2016 das Bundes-
gesundheitsministerium auffor-
derten, Anpassungen auch des 
Gesetzes über den Beruf des 
Logopäden einzuleiten. Den vom 
BMG (2016) veröffentlichten Be-
richt über die Ergebnisse des 
Modellvorhabens betrachtet das 
Ministerium als „Grundlage für 
die weitere Befassung mit einer 
primärqualifizierenden akade-
mischen Ausbildung u.a. in der 
Logopädie.“ Diese anstehende 
„Modernisierung der berufsrecht-
lichen Regelungen zur Sicherstel-
lung einer qualitativ hochwertigen 
fachschulischen wie auch der 
primärqualifizierenden hochschu-
lischen Ausbildung ist ein wesent-
licher Schritt zur Einordnung der 
logopädischen Ausbildung in das 
Niveau 6 des DQR.“

Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz weist ebenso 

auf die GMK (2015) bezüglich der 
notwendigen Novellierung der 
Berufsgesetze hin. Das Land hält 
die „Berufsgesetze in den thera-
peutischen und Assistenzberufen 
im Gesundheitswesen (…) nicht 

mehr für zeitgemäß.“ Es teilt die 
Auffassung des BDSL, dass eine 
höhere Einstufung in den DQR 
angemessen wäre. Dies sei nun 
Aufgabe des Bundesgesund-
heitsministeriums. 

Saarland
Das Saarland unterstreicht 

die aus Rheinland-Pfalz erfolgte 
Information bezüglich der Inhalte 
der GMK (2015) und bekräftigt 
die Ausrichtung des Antrages 
auf die Initiierung von Modell-
vorhaben zur Erprobung neuer 
Versorgungsformen. Diese Ini-
tiative wurde 2016 auf der GMK 
nochmals zur Diskussion gestellt 
und die Region Rheinland-Pfalz/ 
Saarland bot sich als „Modell-
region für eine Erprobung der 
Übernahme weitergehender Ver-
sorgungsverantwortung in den 
erwähnten Gesundheitsfachberu-
fen (…)“ an. Um dieser „Versor-
gungsverantwortung“ Rechnung 
zu tragen fördere das Ministerium 
Kooperationsvereinbarungen der 
dortigen Schule für Logopädie in 
Saarbrücken mit drei Hochschu-
len. Diese akademisch ausgebil-
deten Absolvent*innen würden 
„eine Qualifikation entsprechend 
dem Niveau 6 des Deutschen 
Qualifikationsrahmens (DQR) 
erlangen.“ Im Saarland wird der 
Vorschlag aus dem BMG (2016) 
– der „Teilakademisierung unter 
Beibehaltung der Möglichkeit ei-
ner dreijährigen grundständigen 
Ausbildung (…)“ – für zielführend 
gehalten, damit „ein nicht uner-
hebliches Bewerberpotenzial“ 
nicht dauerhaft verloren ginge.

Schleswig-Holstein
Auch wenn die Argumente, 

die der BDSL für die Anhebung 
der Fachschulabsolventen auf 
DQR-Stufe 6 getroffen hat, nach-
vollziehbar seien, wird dazu aus 
Schleswig-Holstein keine Aktivität 
gemeldet. In der Antwort wird auf 
die Bund-Länder-Koordinations-
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stelle in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis DQR verwiesen. 

Die Zusammenfassungen 
der Antworten aus den 
Ländern zu Frage 3 (Schul-
geldfreiheit)

Baden-Württemberg
Ziel sei es, „die Ausbildung zur 

Logopädin oder zum Logopäden 
für alle Auszubildenden finanzier-
bar“ sein zu lassen. Dafür werde 
für nicht öffentliche Schulen das 
Schulgeld mit Landesmitteln auf 
ein „angemessenes Maß abge-
senkt“.

Bremen
In Bremen wurde 2015 für die 

Gesundheitsfachberufe – so auch 
für die Logopädie - im Koalitions-
vertrag vereinbart, den Einstieg 
in die Schulgeldfreiheit bis 2019 
umzusetzen. Jedoch werde nicht 
mit einer kurzfristigen Lösung ge-
rechnet.

Niedersachsen
Hier wird darauf hingewiesen, 

dass es zwei Ausbildungsstätten 
gibt, die auf Schulgeld wegen ih-
rer Einbindung in Krankenhäuser 
verzichten könnten. (…)Schu-
len in freier Trägerschaft müss-
ten sich „ausschließlich über ein 
Schulgeld finanzieren.“

Nordrhein-Westfalen
Die Zahlung von Schulgeld 

wird in NRW als große Ungerech-
tigkeit gesehen auch im Hinblick 
auf die Abschaffung bildungs-
feindlicher Studiengebühren. Es 
wird mit Sorge beschrieben, dass 
im „Wettbewerb um die jungen 
Köpfe“ die Gesundheitsberu-
fe abgehängt werden könnten. 
Die „Zahlung einer Ausbildungs-
vergütung und der Verzicht auf 
Schulgeld (sollen) künftig eine 
zentrale Rolle spielen.“ Doch wie 
dies in die Wege geleitet werden 
könnte, wird nicht dargelegt.

Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt setzt darauf, 

dass „die laufende Diskussion 
über das Pflegeberufegesetz po-
sitiv ausstrahlen wird“ und dass 
die Debatte über die Schulgeld-
freiheit bundesweit geführt wer-
den müsse. Sie wünscht sich für 
die diesbezügliche Diskussion 
„den Rückenwind der Verbände.“

Sachsen
Diese Antwort fiel sehr aus-

führlich aus, da in Sachsen ein 
eigenes Gesetz für Schulen in 
freier Trägerschaft gilt (2015), das 
in seiner Neufassung 2015 für je-
den Schüler einer Schule in freier 
Trägerschaft unter bestimmten 
Bedingungen einen Pauschalbe-
trag gewährt. Dieser betrug für 
das Schuljahr 2015/16 3.356,44 
€. In Sachsen unterliegen die 
Ersatzschulen dem „Sonderungs-
verbot“, das aussagt, dass eine 
„Sondierung nach den Besitz-
verhältnissen der Eltern (…) un-
zulässig“ sei. „Die Ersatzschulen 
können grundsätzlich ein Schul-
geld, das nicht gegen das Sonde-
rungsverbot verstößt, erheben.“ 

Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz entschied auf 

der Grundlage eines Branchen-
monitorings und eines daraufhin 
erstellten Ausbildungsstätten-
planes, dass zwei von drei Lo-
gopädieschulen schulgeldfrei 
laufen. Sollten sich in 2016 neue 
Erkenntnisse im Gesundheits-
wesen ergeben, wird geprüft, 
„welche weiteren Ausbildungs-
plätze schulgeldfrei angeboten 
werden könnten. Der Einstieg in 
die Schulgeldfreiheit wurde in den 
Koalitionsvertrag eingeschrieben.

Saarland
Die Schule für Logopädie in 

Saarbrücken des Caritas Klinikums 
wird über § 17a des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes getragen. 
Es wird kein Schulgeld erhoben.

Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein wird 

nicht über die Schulgeldfreiheit 
diskutiert. Hier wird sich die Frage 
gestellt, „ob die zur Zeit intensiv 
geführte Diskussion um eine Aka-
demisierung der therapeutischen 
Gesundheitsberufe mittelfristig zu 
einer zusätzlichen Ausbildungs-
möglichkeit führt, für die es an-
dere Finanzierungsformen geben 
könnte (…).“

Fazit

Bis auf die schulgeldfreie Aus-
bildungsstätte im Saarland und 
die einzige Schule in Schleswig-
Holstein, die keinen Mangel an 
Bewerbungen aufweisen, sowie 
die unklaren Erkenntnisse über 
nicht ausgelastete Ausbildungs-
plätze in Baden-Württemberg und 
Niedersachsen, werden aus allen 
anderen antwortenden Bundes-
ländern Hinweise über leichtere 
oder größere Rückgänge in der 
Besetzung der Ausbildungsplätze 
gemeldet. 

Erfreulich erscheint zunächst 
eine deutliche Zustimmung der 
Einschätzung, dass die DQR-
Stufe 4 für die Absolvent*innen 
der Berufsausbildung als zu 
niedrig eingeschätzt wird. Glei-
chermaßen wird – einmal vage, 
mehrere Male ganz deutlich- eine 
Änderung hin zur DQR Stufe 6 
nur über den Abschluss eines 
Studiums betrachtet. 

Zur Betrachtung der Schul-
geldfrage äußerten sich mehrere 
Bundesländer – am deutlichsten 
Nordrhein-Westfalen und Bremen 
– mit dem Hinweis auf die Unge-
rechtigkeit und das Abnehmen der 
Attraktivität der Berufsausbildung. 
Gemäß Tabelle 1, die jedoch we-
gen der wenigen Daten nur als 
Anhaltspunkt dienen kann, wird 
die Bearbeitung der Frage inter-
essant sein, in welcher Form der 
Rückgang von Absolvent*innen, 
die Regelung der Schulgeldfrage 
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und die zukünftige Versorgungs-
lage sprach-, sprech-, hör- und 
schluckgestörter Patient*innen 
miteinander korrelieren.

Der BDSL entwickelt zu den 
gestellten Fragen klare Positi-
onen: 

 Die Bundesregierung und 
die Länder sind aufgefor-
dert, für die Versorgung 
der Bevölkerung eine gute 
Ausbildung von Gesund-
heitsfachberufen – hier 
Logopädie – zu gewährleis-
ten

 Wir fordern, dass eine 
einheitliche Niveaustufe 
in der Logopädie für die 
Verantwortungsübernahme 
von Therapie (BDSL, 2017) 
im DQR aufgeführt wird. 
Fachschulabgänger*innen 
und Abschließende mit 
Bachelor sind nach 
Ausbildungswegen mit 
unterschiedlichen Schwer-
punkten gleichwertig 
berufsqualifiziert bzw. 
berufsbefähigt

 Jede staatlich aner-
kannte Logopäd*in oder 

Logopäd*in mit Bache-
lorabschluss arbeitet ei-
genverantwortlich, evidenz-
basiert und reflexiv

 Jede grundständige Aus-
bildung und jedes Studium 
im Gesundheitsbereich 
sollte ohne Schulgeld bzw. 
Studiengebühr sein.

In mehreren Antwortschrei-
ben wurde ausführlich auf die 
Förderung des Bundeslandes 
in Richtung Hineinwachsen der 
Fachschulausbildungen in den 
Hochschulraum (häufig in Bezug 

Land Bewerber*innenzahlen, 
Auslastung der 
Ausbildungsplätze 
an Fachschulen

DQR-Einord-
nung für den 
Berufsab-
schluss

Schulgeldfrage für 
„freie Träger“

Besonderes Augenmerk 
des Bundeslandes in 
dem Antwortschreiben

BaWü Keine Erkenntnisse 
über nicht ausgelastete 
Ausbildungsplätze 

DQR 4 
DQR 6 f. Hoch-
schulabsolventen

Mit Landesmitteln 
auf „angemessenes 
Maß“ abgesenkt

Hochschulinitiative jedoch 
z.Zt. nicht für Logopädie

HB Ausbildungsplätze nicht 
besetzt

Zustimmung für 
höhere Einstu-
fung DQR

Einstieg in die 
Schulgeldfreiheit 
bis 2019 geplant

Akademisierung als Auf-
wertung der Attraktivität 
des Berufes

Nds. Keine klare Aussage Zustimmung für 
höhere Einstu-
fung DQR

Keine Landesmittel 
für freie Träger

Akademisierung unter 
Erhalt der Fachschule

NRW Leichter Rückgang der 
Besetzung von Ausbil-
dungsplätzen

Zustimmung für 
höhere Einstu-
fung DQR

Keine Landesmittel 
für freie Träger

Akademisierung unter 
Erhalt der Fachschule

SaAn Deutlicher Rückgang an 
Ausbildungsplätzen

Thema nicht auf 
der Tagesord-
nung

Keine klare Aussa-
ge/vermutlich keine 
Landesmittel

Erkennt keine Versor-
gungslücke

Sach Kein nennenswerter 
Rückgang der Schüler-
zahlen

Nicht eindeutig Landesmittel zur 
Stützung des „Son-
derungsverbotes“

Modernisierung berufs-
rechtlicher Regelungen 
für Fachschule und Hoch-
schule

R-P Fachkräftelücke 2012 
bis 2016 wieder aufge-
fangen 

Zustimmung für 
höhere Einstu-
fung DQR

Zwei von drei 
Logopädieschulen 
schulgeldfrei

Verantwortungserweite-
rung mit Hochschulab-
schluss

Saar Kein Mangel an Bewer-
bungen

Nicht eindeutig Schulgeldfrei Verantwortungserweite-
rung mit Hochschulab-
schluss 

S-H Kein Mangel an Bewer-
bungen

Nicht zuständig „Traditionell“ mit 
Schulgeld

Möglicherweise Entwicklung 
von zusätzlicher Ausbil-
dungsmöglichkeit im Rah-
men der Akademisierung

Tab 1: Aussagen der Bundesländer im Überblick
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auf die Aussagen des Wissen-
schaftsrates 2012 und dem Be-
richt des BMG zur Evaluation der 
Modellvorhaben, 2016) hingewie-
sen. Wichtig erschien diesen Län-
dern gleichwohl die Aussage, dass 
einerseits die Akademisierung ge-
fördert würde und dass anderer-
seits die Berufsausbildungsebene 
erhalten bleiben solle.

Besonders interessant er-
scheint diesbezüglich erneut der 
Standpunkt aus NRW: Das Land  
fördert die Zunahme hochschuli-
scher Qualifikationen im Pflege- 
und Gesundheitsberufsbereich 
und möchte die berufsfachschu-
lische Ausbildung nicht erset-
zen; europäische Länder, die auf 
Hochschulstudium setzten, be-
stritten u.a. „andererseits durch 
Assistenzkräfte oder ungelernte 
Mitarbeitende die Versorgung“ 
und hätten Mühe in der Qualitäts-
sicherung. Das scheint zunächst 
die Ebene der Berufsausbildung 
in Deutschland zu stützen. Ande-
rerseits stellt sich die Frage, wel-
che Niveaustufen im DQR sind 
diesbezüglich für die Logopädie 
in Deutschland auf Fachschule-
bene angemessen? Doch diese 
Aussage bleibt unscharf.

Die Position des BDSL dazu ist 
folgende: 

 Wir unterstützen das Hinein-
wachsen der Berufsgruppe in 
den Hochschulraum unter Ein-
beziehung der Ressourcen aus 
den Fachschulen. 

Die Akteure der bislang einge-
richteten Hochschulstudiengänge 
tragen über ihre Forschung, über 
Diskurse auf Kongressen, über 
vermehrte Veröffentlichungen 
schon jetzt zu einem erheblichen 
Anstieg an Kompetenzerweite-
rung auf verschiedenen Gebie-
ten - so auch in den Fachschulen 
- bei. Die Möglichkeit des Hoch-
schulabschlusses und damit die 
mögliche Aufnahme eines aka-

demischen Weges, heben die 
Attraktivität des Berufes und die 
Leistungsfähigkeit der Berufsmit-
glieder nach unserer Beobach-
tung deutlich an und erscheinen 
für die Höhe der Verantwortungs-
übernahme der Berufsgruppe fol-
gerichtig.

Wir bedanken uns für die aus-
führlichen Antworten der angege-
benen Bundesländer.

Abschließend

Aus dem BDSL greifen wir den 
Wunsch aus dem Bundesland 
Sachsen-Anhalt nach „Rücken-
wind“ aus den Verbänden gerne 
auf und bieten allen Akteuren 
unsere Expertise und Mitarbeit in 
Bezug auf die anstehenden Fra-
gen zu den angegebenen The-
men an.
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